
 

 

 

 

 

INFOS UND REGLEMENT UMZUG STECKBORN  
Besammlung für WAGENGRUPPEN 

 ab 14:00 Uhr im Schützengraben. Am Werkhof stehen Tafeln mit Nummern, welche ihr 
bitte holen könnt. Die Nummerntafeln werden von den Gruppen am Umzug mitgetragen 
und am Umzugsende unseren SammlerInnen wieder abgegeben. Die Wagen sollen so 
weit als möglich an den rechten Strassenrand gestellt werden, damit die Strasse 
jederzeit für Rettungsdienst und Anwohner einseitig befahrbar bleibt.  

Wichtige Hinweise für Umzugswagen: Jedes Fahrzeug muss von mindestens 2 
Radwächtern vorne rechts und vorne links begleitet werden. Bei Fahrzeugen mit 
Anhänger, zusätzlich hinten rechts und hinten links. Die Umzugsgruppen delegieren 
diese Funktion aus den eigenen Gruppen. Teilnehmende Fahrzeugkombinationen 
müssen über eine Sonderbewilligung vom Strassenverkehrsamt verfügen und eine 
genügend hohe Versicherungsdeckung bei Personen auf den Umzugswagen muss 
vorhanden sein. Auf jedem Fasnachtswagen ist ein geprüfter Feuerlöscher mitzuführen. 

 Besammlung für GUGGEN und FUSSGRUPPEN 

 ab 14:00 Uhr. Eure Nummerntafeln sind beim Werkhof deponiert und werden ebenfalls 
von den Gruppen am Umzug mitgetragen und am Umzugsende unseren Sammlerinnen 
wieder abgegeben.  

Zunftmeisterempfang: 

wir laden herzlich zwei Delegierte jeder Gruppe um 14 Uhr zum Zunftmeisterempfang 
ein. Gerne möchten wir dann die Gelegenheit nutzen euch unseren Dank aussprechen 
und euch einen Zustupf von 100 Franken überreichen.  

Auszahlung: 

 Jede Umzugsgruppe bekommt vor dem Start ein Zustupf von 100.- bar für die 
Vereinskasse.  

Beginn vom Umzug: 

 15:06 Uhr Startschuss  

Verpflegung:  

Das Zelt auf dem Festgelände (Schulhausplatz) ist ab 14.00 Uhr geöffnet.  

 

 



 

 

 

 

 

Wurfmaterial:  

Es sind nur industriell gefertigte Konfetti zugelassen. Ebenfalls nicht erlaubt ist 
Sägemehl, sowie Luftschlangenspray, da diese Schäden an Kostümen und 
Instrumenten verursachen. Bei Missachtung werden allfällig entstandene Kosten dem 
Verursacher in Rechnung gestellt. 

Eigener Verkauf/ Barwagen: 

 Die teilnehmenden Gruppen dürfen nach dem Umzug auf dem Festgelände keine 
eigenen Getränke oder Esswaren verkaufen! 

 Guggenkonzert:  

16.30 Uhr auf dem Seeschulhausplatz und oder im Festzelt. Wo genau erfahrt ihr 
spontan, je nach Wetterlage.  

Versicherung:  

Die Versicherung ist Sache der teilnehmenden Gruppen/Personen. Jede Umzugsgruppe 
ist selbst für die Sonderbewilligung des Strassenverkehrsamtes, sowie ausreichender 
Haftpflichtversicherung verantwortlich. (Wagengruppen unbedingt Merkblatt im Anhang 
beachten!) 

 Bewilligungen: 

 Jede Umzugsgruppe ist selbst für die Bewilligung vom Strassenverkehrsamt 
verantwortlich. 

Verhalten: 

 Spass, Humor und Ausgelassenheit sind ausdrücklich erwünscht. Dabei gilt jedoch: 
Der Spass darf nicht unter die Gürtellinie gehen. Beleidigungen, diskriminierende 
Darstellungen oder verletzende Handlungen gegenüber Personen oder Gruppen sind zu 
unterlassen. Wir feiern gemeinsam- respektvoll und fair.  

 Allgemein: Um einen reibungslosen Ablauf zu gewähren bitten wir alle Teilnehmer sich 
an das Reglement zu halten und den gesunden Menschenverstand einschalten!  

DANKE FÜR EURE MITARBEIT! 

 

Eurer Fasnachtskomitee Steckborn Bei Fragen wendet euch jederzeit Simone Polter 
079901805 


